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3. fordert insbesonderedie Vertragsstaaten des Überein- gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der wirtschaftlichen,
kommensauf, ihre Zustimmung, durch das geänderte Proto- sozialen, kulturellen und umweltbezogenen Zusammenarbeit
koll II gebunden zu sein, zum Ausdruck zu bringen, damit es in der Region,
möglichst bald in Kraft treten kann, und bis zu seinem Inkraft-
treten seine Sachbestimmungen soweit wie möglich ein-
zuhalten und deren Einhaltung sicherzustellen;

4. empfiehltdas Protokoll über blindmachende Laserwaf- alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen den
fen (Protokoll IV) allen Staaten erneutzur Beachtung, damit europäischen Ländern und den Mittelmeerländern verbessern98

diesem Rechtsinstrument möglichst bald möglichst viele können,
Staaten beitreten, und fordert insbesondere die Vertragsstaaten
auf, ihre Zustimmung, durch das Protokoll gebunden zu sein,
zum Ausdruck zu bringen, damit es möglichst bald in Kraft
treten kann;

5. fordertden Generalsekretärauf, in seiner Eigenschaft der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund-
als Verwahrer des Übereinkommens und der dazugehörigen schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den
Protokolle die Generalversammlung weiterhin regelmäßig über Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
Ratifikationen und Annahmen des Übereinkommens und der zu achten,
Protokolle beziehungsweise über Beitritte dazu zu informieren,
und beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

52/43. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in behindern,
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre früheren Resolutionen zu diesem eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Welt-
Thema, namentlich die Resolution 51/50 vom 10. Dezember frieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist;
1996,

erneut erklärend, daß die Festigung und Förderung des meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in derzum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen
Mittelmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter,
ist, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der

eingedenkaller früheren Erklärungen und Verpflichtungen
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den
jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und verschiedenen
Begegnungen betreffend die Frage der Mittelmeerregion
ergriffen worden sind,

in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit
zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und
Sicherheit in der Region beitragen wird,

sowie in Anbetrachtder bisherigen Bemühungen der arbeit ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassenden
Mittelmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozeß des und koordinierten Antworten zu begegnen, und die generell
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, darauf gerichtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des
die im Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen und die Dialogs, des Austausches und der Zusammenarbeit zu verwan-
Ursachen von Spannungen und die sich daraus ergebende
Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen, sowie
ihres zunehmenden Bewußtseins der Notwendigkeit weiterer

ferner in Anbetrachtdessen, daß die positiven Entwick-
lungen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im
Maghreb und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere,

erneut erklärend, daß alle Staaten gehalten sind, zur
Stabilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen,
und daß sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen
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Kenntnis nehmendvon den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten
Rahmen für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der
Region vorgeben sollten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisüber die anhaltende
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in
Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs ,103

1. erklärt erneut, daß die Sicherheit im Mittelmeerraum

2. bringt ihre Genugtuungüber die von den Mittel-

Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den
Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit
aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst-
bestimmung zu achten, und fordert deshalb die uneinge-
schränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung,
der Nichtintervention, der Nichtanwendung und Nichtan-
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und den ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen;

3. würdigtdie Anstrengungen, die die Mittelmeerländer
unternehmen, um im Geiste der multilateralen Zusammen-

Resolution 2625 (XXV), Anlage.102

A/52/427 und Korr.1.103
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deln und so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garantieren,52/44. Verwirklichung der Erklärung des Indischen
und ermutigt sie, diese Anstrengungen unter anderem durch Ozeans zur Friedenszone
einen dauerhaften multilateralen, maßnahmenorientierten
kooperativen Dialog zwischen den Staaten der Region zu
verstärken;

4. erkennt an, daß die Beseitigung der Unterschiede im
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und anderer
Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das bessere
Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeerraum zur
Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusammen-
arbeit zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen der
bestehenden Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregionauf,
soweit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten
Rechtsakte auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung einzuhalten und so die notwendigen Voraussetzungen
für die Festigung des Friedens und der Zusammenarbeit in der
Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauenbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen-
heiten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem
System der Vereinten Nationen für die standardisierte Bericht-
erstattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung
genauer Daten und Informationen an das Register der Ver-
einten Nationen für konventionelle Waffen ;104

7. ermutigtdie Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit
bei der Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen
und Ausprägungen, der eine ernste Bedrohung für den Frieden,
die Sicherheit und die Stabilität in der Region und somit für
die Verbesserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Situation darstellt, weiter zu verstärken;

8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene
Formen der Zusammenarbeit den Problemen und Bedrohungen
zu begegnen, mit denen die Region konfrontiert ist, so auch
dem Terrorismus, der internationalen Kriminalität und dem
unerlaubten Waffentransfer sowie der unerlaubten Gewinnung
von Drogen, dem Drogenkonsum und dem Drogenhandel,
welche die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
Staaten gefährden, den Ausbau der internationalen Zusammen-
arbeit behindern und zur Negierung der Menschenrechte, der
Grundfreiheiten und der demokratischen Grundlagen einer
pluralistischen Gesellschaft führen;

9. ersuchtden Generalsekretär, einen Bericht über Mittel
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der
Mittelmeerregion vorzulegen;

10. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf die Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom
16. Dezember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre
Resolution 51/51 vom 10. Dezember 1996 und andere diesbe-
zügliche Resolutionen,

sowie unter Hinweisauf den Bericht der im Juli 1979
abgehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten
des Indischen Ozeans ,105

ferner unter Hinweisauf Ziffer 72 des Schlußdokuments,
das von der am 7. und 8. April 1997 in Neu-Delhi abgehalte-
nen zwölften Ministerkonferenz der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder verabschiedet wurde und in dem106

unterstrichen wurde, wie wichtig es ist, daß der Vorsitzende
des Ad-hoc-Ausschusses für den Indischen Ozean seine
informellen Konsultationen über die Zukunft des Indischen
Ozeans als Friedenszone und über die Tätigkeit des Aus-
schusses fortsetzt,

betonend, daß es vor allem in Anbetracht des derzeit
herrschenden, für die Verfolgung solcher Vorhaben günstigen
internationalen Klimas notwendig ist, auf Konsens beruhende
Ansätze zu fördern,

im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der
Region ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen
Ozeans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen
Beitrags solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer
Friedenszone,

in der Überzeugung, daß die Teilnahme aller ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiffahrt-
lichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-
Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem für alle
Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, daß größere Anstrengungen und mehr
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlungdes Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für
den Indischen Ozean ,107

Siehe Resolution 46/36 L. Tagung, Beilage 29 (A/52/29).104
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